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1 Einleitung 
 
Dieses Dokument ergänzt die Festlegungen der Regeln für die Benennung/Anerkennung von 
Technischen Diensten (Kategorien A, B, D)1. Es ist insofern mitgeltend zu den Benennungsregeln 
des KBA und damit für alle in diesem Scope tätigen vom KBA benannten Technischen Dienste 
(TD) verbindlich2.  
 
Das Dokument wird entsprechend eventueller Hinweise der zuständigen UN- bzw. EU-Gremien 
und vorliegender Erfahrungen nach Konsultation des Arbeitskreises Technik (AK-T) bzw. seiner 
Arbeitsgruppe Cybersecurity (CS) überarbeitet. Die jeweils aktuelle Fassung wird im Technik-
Portal der KBA-Homepage veröffentlicht 
 
Das jeweils aktuelle Interpretation Document der UNECE zu UN-Regelungen ist zu beachten. 
 
Das KBA kann Ausnahmen genehmigen. Entsprechende Anträge sind nach Möglichkeit 
rechtzeitig im Vorfeld zu stellen. 
 
 

2 Verantwortlichkeiten 
 
Das KBA 

- benennt die TD nach seinen Benennungsregeln und diesem Dokument 

- stellt das in den UN-R geforderte Zertifikat auf der Grundlage der Auditberichte und 
sonstigen Informationen aus, setzt dieses ggf. aus oder entzieht es 

- erteilt die Typgenehmigung 

- organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen allen interessierten Parteien mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung des Verfahrens 

- ist zuständig für die Kommunikation mit den entsprechenden UN- und (EU-)-Gremien. 
 
Der im jeweiligen Scope benannte TD 

- führt grundsätzlich die Prüfungen des Genehmigungsobjekts und des CSMS/SUMS durch. 
Das KBA kann zusätzliche Prüfungen nach eigenem Ermessen durchführen. 

- Leitet die relevante Information des Herstellers an das KBA weiter 
 
  

                                                
1  Im weiteren als Benennungsregeln bezeichnet 
2  Einzig verbindlich ist die deutsche Fassung. Übersetzungen dienen nur zur Information. 










































